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Veranstalter: 
- DEHOGA Sachsen-Anhalt e.V.  Herr Manfred Eichmann 

Geschäftsführer 
- Netzwerkprojekt NETWORK-KMU Herr Peter Eitner 

Projektmitarbeiter, QFC GmbH 
 
Referenten: 
Herr Guido Eckardt   Koch, Ausbilder am Ländlichen  

Bildungszentrum Wanzleben e.V. 
Herr Manfred Eichmann   DEHOGA Sachsen-Anhalt e.V., Magdeburg 
 
 
Die Veranstaltung wurde durch Herrn Eichmann und Herrn Eitner eröffnet. Nach einer kurzen 
Vorstellung des Ablaufs, sprach Herr Eckardt zur Lebensmittelhygieneverordnung und zum 
Infektionsschutzgesetz. 

 

              
Teilnehmer während der Veranstaltung     Herr Eichmann spricht zum AGG 

 

Ausführlich ging er auf neue Entwicklungen im Rahmen des „EU-Hygienepaketes“ ein. Viele 
alte Regelungen werden hier zusammengefasst, allerdings steht die Umsetzung durch den 
Gesetzgeber in Deutschland noch aus. Im weiteren Verlauf seines Vortrages wurden den 
Teilnehmern wichtige Informationen zu den mikrobiologischen und chemischen Grundlagen 
der Lebensmittelhygiene vermittelt. Neben der Vorstellung der wichtigsten Erreger und deren 
Eigenschaften bzw. Vorkommen, stellte Herr Eckardt das Infektionsschutzgesetz (IfSG) vor. 
Insbesondere die §§ 42, 43 IfSG sind für Hoteliers und Gaststättenbetreiber zu beachten. 
Überlegungen zur vorbeugenden Risikokontrolle im Bereich der Lebensmittelherstellung und 
–verarbeitung haben zur Einführung des HACCP-Konzeptes geführt. Dokumentiert werden 
müssen hier Gefährdungspotentiale und kritische Punkte im Umgang mit Lebensmitteln. 



Die Veranstaltung wurde aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt und des Europäischen 
Sozialfonds gefördert. 

Dazu stellte der Referent knapp das notwendige Basiswissen vor. Anhand praxisorientierter 
Beispiele verdeutlichte er nötige Anforderungen an die Hygiene insbesondere im baulichen 
Bereich und beim Personal (z.B. das Schwarz-Weiß-Konzept). 

Herr Eichmann wies im weiteren Verlauf der Veranstaltung auf das Raucherschutzgesetz 
hin. So wird voraussichtlich Rauchen nur noch gestattet sein, wenn eine räumliche Barriere 
den Luftaustausch unmöglich macht. Dazu wurde sehr kontrovers diskutiert. Anschließend 
stellte er den Teilnehmern das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und seine 
Auswirkungen für den HOGA-Bereich vor. Dessen wesentliche Inhalte sind mit den 
einzelnen Diskriminierungsgründen bereits im § 1 AGG festgehalten. Der Geltungsbereich 
erstreckt sich auf alle Mitarbeiter des Unternehmens, aber auch die Geschäftsführung sowie 
Gäste und Lieferanten. Das Gesetz ist im Unternehmen per Aushang bekannt zu machen. 

Im letzten Teil der Veranstaltung stellte Herr Eitner kurz das Projekt NETWORK-KMU vor. 
Dabei ging er auf die Projektstruktur ein, erläuterte Zielstellungen und Instrumente sowie die 
Serviceangebote und Hilfestellungen im Rahmen von Informationen durch die Internet-
Plattform und die Servicehotline der TGL, sowie der Workshops durch das QFC und die 
Beratung durch beide Projektpartner. 
 


